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Reglement für Tagesbetreuung 
 

Martinsheim 

39040 Kastelruth, Vogelweidergasse 10 

  0471 712600    Fax 0471 712699 

www.martinsheim.net 

 

Anspruchsberechtigte 

Die Tagesbetreuung ermöglicht älteren Menschen tagsüber ins Seniorenwohnheim zu kommen und 

abends wieder nach Hause in ihre vertraute Umgebung zurückzukehren. Bis zu maximal drei Bürger 

der Gemeinde Kastelruth und/oder der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern werden tagsüber im 

Seniorenwohnheim betreut. Dabei besteht die Möglichkeit, soziale Kontakte aufzubauen und an den 

Aktivitäten des Seniorenwohnheimes teilzunehmen. 

 

Angebotene Leistungen 

Die Tagesgäste können gemeinsam mit den Heimbewohnern folgende Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen: 

 

Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

 

Freizeitgestaltung: 

 

 Gesellschaftsspiele 

 Turnen 

 Gedächtnistraining 

 Singen 

 Hl. Messe 

 Teilnahme an Ausflügen, Fahrten, Festen, Feiern usw. 

 

Für die Tagesgäste stehen Ruhemöglichkeiten (Ruhesessel, Betten) zur Verfügung. 

 

Weiters können die Tagesgäste folgende grundpflegerische Betreuung kostenlos in Anspruch nehmen: 

 

 Verabreichung der (mitgebrachten) Medikamente und einfache krankenpflegerische 

Tätigkeiten (Tabletten, Injektionen usw.) 

 Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme 

 Inkontinenzversorgung (z.B. Wechsel der Einlagen; diese müssen vom Tagesgast mitgebracht 

werden) und Toilettentraining 

 Inhalieren (nach ärztlicher Verschreibung) 

 Messen des Blutzuckers, der Vitalzeichen und des Pulses 

 Begleitung zur Visite des Hausarztes im Seniorenwohnheim 

 Nagelpflege (Hände) 

 Verständigung des Arztes bei akuten Erkrankungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Verbände (nur bei Ganztagsbetreuung) 

 

Alle diese Angebote sind im Tagessatz enthalten. 

 

Folgende kostenpflichtige Leistungen (Tarife der Bezirksgemeinschaft) werden ebenfalls im 

Seniorenwohnheim angeboten: 

 

 Blutabnahme 

 Bad oder Dusche 

 Fußpflege 

 Wundversorgung 
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Betreuungsformen (Zeiten und Wochentage - Tarife und Einstufungen) 

 

Der Dienst wird täglich angeboten. 

 

Zeiten 

 

 Ganztagsbetreuung von 8.30 Uhr bis maximal 16.30 Uhr mit Mittagessen 

 Verlängerte Ganztagsbetreuung von 7.30 Uhr (mit Frühstück) bis maximal 18.45 Uhr mit 

Mittag- und Abendessen 

 Halbtagsbetreuung von 08.30 Uhr bis maximal 13.00 Uhr mit Mittagessen 

 Halbtagsbetreuung von 13.00 Uhr bis 18.45 Uhr mit Abendessen 

 

Die gewünschten Betreuungstage und -zeiten sind zu vereinbaren. Diese müssen eingehalten werden. 

 

Kann ein Besucher am vorgemerkten Tag nicht kommen, so muss das Heim am Tag vorher verständigt 

werden. Wird der Termin nicht abgemeldet und der Besucher erscheint nicht, so wird dieser Tag in 

Rechnung gestellt. 

 

Zusätzliche Betreuungstage und -zeiten können jederzeit (mindestens einen Tag vorher) mit dem 

Seniorenwohnheim vereinbart werden. Es ist nicht möglich, Tagesgäste unangemeldet ins Heim zu 

bringen. 

 

Bezahlung des Tagessatzes 

 

Zusammen mit dem Ansuchen wird vom Tagesgast bzw. von seinen Angehörigen eine Erklärung 

unterschrieben, mit welcher sich der Ansuchende bereit erklärt, den individuell berechneten 

Tagessatz zu bezahlen. Die Höhe dieses Tagessatzes hängt von der Pflegebedürftigkeit (Pflegestufe) 

des Tagesgastes und Anzahl der täglichen Betreuungsstunden ab. Die monatliche Rechnung zu Lasten 

des Tagesgastes wird vom Seniorenwohnheim ausgestellt. 

 

Ansuchen um Aufnahme 

Jeder Interessierte muss ein Ansuchen um Aufnahme ausfüllen, ein ärztliches Zeugnis beilegen und 

im Sekretariat der Stiftung Martinsheim Kastelruth abgeben. 

 

Vor Beginn der Tagesbetreuung führt die Pflegedienstleitung mit dem zukünftigen Tagesgast bzw. 

den Angehörigen ein Gespräch über die Wünsche und Lebensgewohnheiten des Tagesgastes und füllt 

einen entsprechenden Biografiebogen aus. Dadurch soll der Umgang mit dem Tagesgast erleichtert 

und die Betreuung bestmöglich gestaltet werden. 

 

Die Angehörigen hinterlegen im Heim eine Telefonnummer, damit sie in Notfällen verständigt 

werden können. 

 

Sollte sich herausstellen, dass die Tagesbetreuung für einen Gast nicht geeignet ist, kann der Dienst 

vom Seniorenwohnheim aufgelöst werden. Dem Gast steht es jederzeit frei, ohne besondere 

Formalitäten die Tagesbetreuung zu beenden. 
 

 

 

 DER PRÄSIDENT   DIE DIREKTORIN 

 Ing. Markus Rauch   Dr. Renate Baumgartner  


